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Aktuelle  Mandanteninformationen 
Juli 2010  

  
 

I n h a l t :  
 

1. Steuersatz: Verpflegung keine begünstigte Neben-
leistung zur Übernachtung  

2. Verdeckte Gewinnausschüttung: Bei unkonkreter 
Arbeitszeitvereinbarung  

3. Aufhebung des Nichtanwendungserlasses zum Teil-
abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG 

4. Innergemeinschaftliche Lieferungen: BMF-Schreiben 
zur Steuerbefreiung  

5. Gründung: Keine Körperschaftsteuer für fehlge-
schlagene Vorgesellschaft  

 

 
  

Steuertermine im Monat Juli 2010 
     Zahlung bis             Ende Schonfrist 
Umsatzsteuer:    12. 07. 2010  15. 07. 2010 
Lohn- und Kirchensteuer:    12. 07. 2010  15. 07. 2010 
     

1. Steuersatz: Verpflegung keine begünstigte Nebenleistung zur Übernachtung  
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs handelt es sich bei der Verpflegung von Hotelgästen um 
eine Nebenleistung zur Übernachtung, die ein Teil des Gesamtumsatzes des Hoteliers darstellt. 
Dies hätte zur Folge, dass die Kosten für Frühstück, Halb- oder Vollpension seit dem 1.1.2010 
ebenfalls dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen würden. Das Bundesfinanzmi-
nisterium wendet das Urteil allerdings nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus an und be-
steht darauf, dass Verpflegungsleistungen mit 19 % zu versteuern sind.  

Der Bundesfinanzhof begründet seine Sichtweise damit, dass die Verpflegung im Vergleich zur 
Unterbringung nur einen geringen Teil des Preises ausmacht und sie von Hoteliers traditionell im 
Zusammenhang mit der Unterbringung angeboten wird. Da Nebenleistungen umsatzsteuerlich 
das Schicksal der Hauptleistung teilen, würden sich die Abgrenzungsprobleme zwischen dem 
vollen und ermäßigten Steuersatz erledigen.  

Das Bundesfinanzministerium ist hingegen der Auffassung, dass Frühstück, Halb- und Vollpension 
ebenso wie die All-Inklusive-Verpflegung für den Gast als Leistungsempfänger einen eigenen 
Zweck darstellen. Diese Zusatzangebote dienen nicht nur dazu, die Übernachtung unter optimalen 
Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Übernachtungsleistungen werden nämlich häufig auch ohne 
Verpflegungsleistungen angeboten. Da Art und Umfang der Mahlzeiten vom Hotelgast in der Regel 
frei wähl- und buchbar sind, werden sie als selbstständige - mit 19 % zu versteuernde - Leistungen 
ausgeführt.  

Hinweis: Der Nichtanwendungserlass verdeutlicht einmal mehr, dass die Ausführungen der ak-
tuellen Bundesregierung im Koalitionsvertrag, wonach die Praxis der Nichtanwendungserlasse 
zurückgeführt werden soll, mit Vorsicht zu genießen sind (BMF-Schreiben vom 4.5.2010, Az. IV D 
2 - S 7100/08/10011; BFH-Urteil vom 15.1.2009, Az. V R 9/06).  
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2. Verdeckte Gewinnausschüttung: Bei unkonkreter Arbeitszeitvereinbarung  
Zwei zu jeweils 40 % beteiligte GmbH-Gesellschafter können als beherrschende Gesellschafter 
angesehen werden. Dies gilt zumindest dann, wenn sie im Hinblick auf mit der Gesellschaft gleich-
zeitig geschlossene und gleichlautende Anstellungsverträge, die sie ohne Mitwirkung des jeweils 
Anderen nicht hätten durchsetzen können, gleichgerichtete Interessen verfolgen.  

Die Einstufung als beherrschender Gesellschafter ist u.a. wichtig für die Beurteilung, ob Zahlungen 
eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen. Ungeachtet der Angemessenheit können bei be-
herrschenden Gesellschaftern verdeckte Gewinnausschüttungen nämlich auch dann vorliegen, 
wenn die Kapitalgesellschaft eine Leistung erbringt, für die eine klare, im Voraus getroffene, zivil-
rechtlich wirksame und tatsächlich durchgeführte Vereinbarung fehlt.  

Im Streitfall enthielten die Arbeitsverträge der beiden Gesellschafter weder eine Mindestarbeitszeit 
noch eine sonstige Konkretisierung der zu erbringenden Leistungen. Da nur die Aussage aufge-
führt war, dass sich die Arbeitszeit nach den Bedürfnissen der Gesellschaft zu richten habe, stufte 
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg die Gehaltszahlungen - zumindest teilweise - als verdeckte 
Gewinnausschüttungen ein.  

Hinweis: Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist eine Vermögensminderung oder verhinderte 
Vermögensmehrung, die durch eine Vorteilsgewährung an einen Gesellschafter oder eine ihm na-
hestehende Person eintritt und nicht auf einem Gewinnverteilungsbeschluss der Gesellschaft be-
ruht. Sie muss ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis haben und sich auf die Höhe des Ein-
kommens der Kapitalgesellschaft auswirken (FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.12.2008, Az. 
12 K 8507/05 B).  

3. Aufhebung des Nichtanwendungserlasses zum Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 
EStG 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 28.6.2010 bekannt gegeben, 
dass der Nichtanwendungserlass zum Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG aufgehoben 
wird. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in seinem Urteil vom 25.6.2009 (Az. IX R 42/08) für Recht er-
kannt, dass der Erwerbsaufwand bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei privaten Kapi-
talbeteiligungen jedenfalls dann nicht durch das seinerzeit geltende hälftige Abzugsverbot nach § 
3c Abs. 2 Satz 1 EStG begrenzt ist, wenn der Steuerpflichtige keinerlei durch seine Beteiligung 
vermittelte Einnahmen erzielt hat. 

Das BMF hatte zunächst mit Schreiben vom 15.2.2010 (BStBl I S. 181) erklärt, dass dieses Urteil 
nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden ist. Diese Meinung revidiert das BMF 
mit seinem aktuellen Schreiben. Damit wird es auch der im Koalitionsvertrag festgehaltenen Vor-
gabe gerecht, die eine Minimierung der Nichtanwendungserlasse vorsieht. 

Als Reaktion auf den Beschluss wurde im Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2010 nun-
mehr eine Änderung zum Teileinkünfteverfahren aufgenommen. Danach soll für die Anwendung 
des Teilabzugsverbots zukünftig lediglich die Absicht zur Erzielung von Betriebsvermögensmeh-
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rungen oder Einnahmen ausreichen. Ob der Steuerpflichtige durch seine Beteiligung tatsächlich 
Einnahmen erzielt hat, ist somit unbedeutend.  

Es bleibt zu prüfen, ob Veräußerungsgeschäfte bei privaten Kapitalbeteiligungen noch in 2010 zu 
tätigen sind, da das hieraus ergebende steuerliche Gestaltungspotential vor dem Hintergrund des 
Regierungsentwurfs zum Jahressteuergesetz 2010 bis zum 31.12.2010 befristet ist. Ab 2011 wird 
die bisherige Verwaltungsauffassung im EStG festgeschrieben und damit die gegenteilige Recht-
sprechung außer Kraft gesetzt. 

4. Innergemeinschaftliche Lieferungen: BMF-Schreiben zur Steuerbefreiung  
Das Bundesfinanzministerium hat sein Schreiben zu innergemeinschaftlichen Lieferungen vom 
6.1.2009 überarbeitet und erneut umfassend Stellung zu den Voraussetzungen der Steuerbefrei-
ung bezogen. Dabei werden die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und des Europäischen 
Gerichtshofs berücksichtigt und einige weitere Anpassungen vorgenommen. Das Schreiben der 
Finanzverwaltung gilt in allen noch nicht bestandskräftigen Fällen.  

Damit eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt, müssen - nach wie vor - drei 
Grundvoraussetzungen erfüllt sein:  

1. Es muss sich um eine grenzüberschreitende Warenbewegung innerhalb des Gemein-
schaftsgebietes handeln.  

2. Leistender und Empfänger handeln als Unternehmer. Bei der Lieferung von Neufahrzeugen 
kann der Abnehmer auch eine Privatperson sein.  

3. Die Lieferung in den anderen EU-Staat unterliegt dort der Erwerbsbesteuerung. Ob die Wa-
re dort auch tatsächlich versteuert wird, ist für die deutsche Steuerfreiheit nicht entschei-
dend.  

Die Finanzverwaltung legt für den Nachweis einer innergemeinschaftlichen Lieferung weiterhin 
strenge Maßstäbe an, auch wenn einige Anforderungen, die jüngst durch mehrere Urteile bean-
standet wurden, nicht mehr verlangt werden. So vertrat die Finanzverwaltung beispielsweise bis 
dato die Auffassung, dass bei der Abholung der Waren durch einen Beauftragten des Erwerbers 
eine schriftliche Vollmacht erforderlich ist. Dies ist jetzt nicht mehr notwendig. Vielmehr wird eine 
entsprechende Vollmacht nur noch bei konkreten Zweifeln verlangt.  

Auch in einem weiteren Punkt rückt das BMF von seiner strickten Sichtweise ab. Bislang war bei 
der Verwendung eines CMR-Frachtbriefs der Nachweis der Warenbewegung nicht erbracht, wenn 
der Empfang in Feld 24 des Formulars nicht ausdrücklich bestätigt wurde. Nunmehr ist eine feh-
lende Bestätigung in Feld 24 allein kein Grund mehr für die Annahme, dass der Gegenstand der 
Lieferung nicht in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Bestehen jedoch ernstliche Zweifel 
an der tatsächlich grenzüberschreitenden Warenbewegung und fehlt in Feld 24 die Empfangsbes-
tätigung des Abnehmers, ist der liefernde Unternehmer verpflichtet, den Nachweis durch andere 
geeignete Unterlagen nachzuweisen.  

Das Bundesfinanzministerium stellt zudem klar, dass der Buchnachweis bis zu dem Zeitpunkt zu 
führen ist, zu dem der Unternehmer die Umsatzsteuer-Voranmeldung für die innergemeinschaftli-
che Lieferung abzugeben hat. Fehlende oder fehlerhafte Aufzeichnungen eines rechtzeitig er-
brachten Buchnachweises können bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem 
Finanzgericht ergänzt oder berichtigt werden.  
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Hinweis: Die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen ist immer wieder Gegens-
tand diverser Gerichtsverhandlungen. Um Probleme mit dem Finanzamt bereits im Vorfeld zu ver-
meiden, sollte der Inhalt des aktualisierten Schreibens Pflichtlektüre für betroffene Unternehmer 
sein (BMF-Schreiben vom 5.5.2010, Az. IV D 3 - S 7141/08/10001).  

  

5. Gründung: Keine Körperschaftsteuer für fehlgeschlagene Vorgesellschaft 
Zwischen der durch Abschluss des notariellen Gesellschaftsvertrags errichteten GmbH-
Vorgesellschaft und der in das Handelsregister eingetragenen GmbH besteht grundsätzlich Identi-
tät. Wird die Vorgesellschaft später als GmbH in das Handelsregister eingetragen, wird sie dem-
nach als Kapitalgesellschaft behandelt, die der Körperschaftsteuer unterliegt.  

Wird sie hingegen nicht als GmbH eingetragen, ist sie nicht körperschaftsteuerpflichtig. Infolgedes-
sen sind die Gründer einer Vorgesellschaft regelmäßig Mitunternehmer, die das Einkommen nach 
den Regelungen des Einkommensteuergesetzes versteuern müssen (BFH-Urteil vom 18.3.2010, 
Az. IV R 88/06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die oben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Sollten Sie Fragen bezüglich des Inhaltes der Mandanteninformationen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung. Sie erreichen uns telefonisch bzw. per E-Mail unter den unten angegebenen Nummern bzw. Adressen. 
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